
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/5/14 5Ob83/02w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.2002

Norm

GBG §136

WEG §24a Abs2

Rechtssatz

Zur Ausnützung des Rangs einer Anmerkung nach §24a Abs2 WEG, die für ein anderes als im Eintragungsgesuch

bezeichnetes Wohnungseigentums-Objekt erwirkt wude, bedarf es einer vorherigen Grundbuchsberichtigung nach

Maßgabe des §136 GBG.

Entscheidungstexte

5 Ob 83/02w
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